
Stand: 31.08.2017 

Merkblatt mit den wichtigsten Punkten zur neuen DüV (02. Juni 2017)  

1) Düngebedarfsermittlung § 4 

Die Stickstoff-Düngebedarfsermittlung muss schriftlich dokumentiert werden. 

Für die Stickstoff-Düngebedarfsermittlung auf Ackerland sind N-Bedarfswerte (Ø-Ertragsniveau 

der letzten 3 Jahre), die verfügbare N-Menge im Boden, die N-Nachlieferung aus dem 

Bodenvorrat, die N-Nachlieferung aufgrund organischer Düngung im Vorjahr (10 % der N-

Menge) und die N-Nachlieferung aus Vor- und Zwischenfrüchten zu berücksichtigen. 

Für die Stickstoff-Düngebedarfsermittlung auf Grünland sind N-Bedarfswerte (Ø-Ertragsniveau 

und Ø-Rohproteingehalte der letzten 3 Jahre), die N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat, die 

N-Nachlieferung aus legumer N-Fixierung sowie die N-Nachlieferung aufgrund 

organischer Düngung im Vorjahr (10 % der N-Menge) zu berücksichtigen. 

2) Aufbringung auf nicht aufnahmefähigen Böden § 5 (1)  

N- und P-haltige Düngemittel dürfen nicht aufgebracht werden, wenn der Boden 

überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist.  

Ausnahmen für die genannten Stoffe bei Aufbringung von bis zu 60 kg N/ha, wenn 

a) der Boden am Tag des Aufbringens auftaut,  

b) kein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder benachbarte Flächen,  

c) eine Pflanzendecke (Winterkultur, Zwischenfrüchte, Grünland) vorliegt und  

d) sonst durch Befahren Gefahr von schädlichen Bodenverdichtungen oder 

Strukturschäden besteht. 

Festmiste von Huf- und Klauentieren oder Komposte dürfen mit > 60 kg N/ha aufgebracht 

werden, wenn o.g. Punkte b), c) und d) erfüllt sind (Sperrfrist 15.12. – 15.01.). 

3) Einarbeitung von organischen und organisch-mineralischen N-Düngern § 6 (1) 

Auf unbestellten Flächen hat die Einarbeitung unverzüglich bzw. spätestens vier Stunden 

nach Aufbringungsbeginn zu erfolgen. 

 Gilt nicht für Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost und Düngemittel mit < 2 % TM 

 Ausnahme: Unbefahrbarkeit aufgrund nicht vorhersehbarer Witterungsereignisse 

4) Erlaubte Ausbringmengen organischer und organisch-mineralischer Düngemittel 

§ 6 (4) 

Im Betriebsdurchschnitt dürfen max. 170 kg/ha Gesamt-N pro Jahr und über Kompost max. 

510 kg/ha Gesamt-N in 3 Jahren aufgebracht werden. 

5) Ausbringung von N-Düngemitteln einschließlich mineralischer N-Dünger im 

Herbst § 6 (8) und (9) 

Es muss nach der Ernte der Hauptkultur ein N-Düngebedarf bestehen. Dieser ist schriftlich zu 

dokumentieren. Es dürfen max. 30 kg NH4-N oder 60 kg N/ha Gesamt-N außerhalb der 

Sperrfristen (s. Abbildung nächste Seite) aufgebracht werden; Festmiste von Huf- und 

Klauentieren sowie Komposte sind hiervon ausgenommen. 
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Übersicht der Sperrfristen (rot = Verbotszeitraum) 

 

 

Bedarfsrechner für die N-Düngung  

http://tinyurl.com/herbstduengung 
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